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Zentrales Testamentsregister eingeführt 

 

Im Bundesgesetzblatt (I 2255 ff.) vom 27.12.2010 wurde das „Gesetz zur Modernisierung 

des Benachrichtungswesens in Nachlasssachen durch Schaffung des Zentralen 

Testamentsregisters bei der Bundesnotarkammer und zur Fristverlängerung nach der 

Hofraumverordnung“ vom 22.12.2010 eingeführt. Tag des Inkrafttretens (i.W.): 

28.12.2010.  

 

Das Gesetz dient hauptsächlich der Einführung des Zentralen Testamentsregisters.  

 

Ein neuer § 78 Abs. 2 BNotO lautet: 

 
(2) Die Bundesnotarkammer führt als Registerbehörde je ein automatisiertes elektronisches 

Register über 

 

1. Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen (Zentrales Vorsorgeregister) und 

2. die Verwahrung erbfolgerelevanter Urkunden (Zentrales Testamentsregister). 

 

Das Bundesministerium der Justiz hat durch jeweils eine Rechtsverordnung zum Zentralen 

Vorsorgeregister und zum Zentralen Testamentsregister mit Zustimmung des Bundesrates die 

näheren Bestimmungen über Einrichtung und Führung der Register, über Auskunft aus den 

Registern, über Anmeldung, Änderung und Löschung von Registereintragungen, über 

Einzelheiten der Datenübermittlung und –speicherung sowie der Datensicherheit zu treffen. Die 

Erhebung und Verwendung der Daten ist auf das für die Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben der 

Registerbehörde, der Nachlassgerichte und der Verwahrstellen Erforderliche zu beschränken. In 

der Rechtsverordnung zum Zentralen Testamentsregister können darüber hinaus Bestimmungen 

zum Inhalt der Sterbefallmitteilung nach § 78c Satz 1 getroffen werden. Ferner können in der 

Rechtsverordnung zum Zentralen Testamentsregister Ausnahmen zugelassen werden von: 

 

1. § 78c Satz 3, soweit dies die Sterbefallmitteilung an das Nachlassgericht betrifft; 

2. der elektronischen Benachrichtigung nach § 78c Satz 4;  
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3. der Verpflichtung zur elektronischen Übermittlung nach § 34a Absatz 1 Satz 1 des 

Beurkundungsgesetzes und § 347 Absatz 1 Satz 1 des Gesetzes über das Verfahren in 

Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit. 

 

Das Bundesministerium der Justiz führt die Rechtsaufsicht über die Registerbehörde. 

 

Die Inhalte des Zentralen Vorsorgeregisters und des Zentralen Testamentsregisters sind 

in den §§ 78a und 78b BNotO wie folgt geregelt: 

 
§ 78a 

 

In das Zentrale Vorsorgeregister dürfen Angaben über Vollmachtgeber, Bevollmächtigte, die 

Vollmacht und deren Inhalt sowie über Vorschläge zur Auswahl des Betreuers, Wünsche zur 

Wahrnehmung der Betreuung und über den Vorschlagenden aufgenommen werden. 

 

§ 78b 

 

(1) In das Zentrale Testamentsregister werden Verwahrangaben zu erbfolgerelevanten 

Urkunden aufgenommen, die ab 1. Januar 2012 von Notaren (§ 34a Absatz 1 Satz 1 des 

Beurkundungsgesetzes) oder Gerichten (Absatz 4 sowie § 347 des Gesetzes über das 

Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit) 

zu übermitteln sind. Die gespeicherten Daten sind mit Ablauf des 30. auf die 

Sterbefallmitteilung folgenden Kalenderjahres zu löschen. 

 

(2) Erbfolgerelevante Urkunden sind Testamente, Erbverträge und alle Urkunden mit 

Erklärungen, welche die Erbfolge beeinflussen können, insbesondere 

Aufhebungsverträge, Rücktritts- und Anfechtungserklärungen, Erb- und 

Zuwendungsverzichtsverträge, Ehe- und Lebenspartnerschaftsverträge und 

Rechtswahlen. Verwahrangaben sind Angaben, die zum Auffinden erbfolgerelevanter 

Urkunden erforderlich sind. 

 

(3) Registerfähig sind nur erbfolgerelevante Urkunden, die  
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1. öffentlich beurkundet oder 

2. in amtliche Verwahrung genommen 

worden sind. 

 

(4) Handelt es sich bei einem gerichtlichen Vergleich um eine erbfolgerelevante Urkunde i.S. 

von Absatz 2 Satz 1, übermittelt das Gericht unverzüglich die Verwahrangaben an die das 

Zentrale Testamentsregister führende Registerbehörde nach Maßgabe der nach § 78 Absatz 

2 Satz 2 bis 5 erlassenen Rechtsverordnung. Der Erblasser teilt dem Gericht die zur 

Registrierung erforderlichen Daten mit. 

 

Das Gesetz finden Sie im BGBl. I 2010 Nr. 67 unter 

http://www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl 

 

http://www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl

